Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und

Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) vom 12.10.2006

Neuregelung zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Am 01.11.2006 ist das neue Tarifrecht für die Beschäftigten der Länder in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt haben sich daher u.a. die Regelungen zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall geändert. Hierzu gebe ich folgende Hinweise:

1. Allgemeines

Die Anspruchsgrundlage für die Beschäftigten auf Krankenentgelt ergibt sich aus §§ 22 TV-L und 13 TVÜ. Diese Vorschriften gehen als spezielle Regelungen grundsätzlich dem Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall – Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) - vom 26.05 1994 (BGBl. I S. 1014) vor. Die Regelungen des EntgFG sind Mindestvorschriften und kommen daher ergänzend zur Anwendung, soweit der TV-L keine Regelung enthält oder sie im Einzelfall günstiger sind.  Im Gegensatz zu den detaillierten Vorschriften des BAT zur Krankenvergütung regelt der TV-L nur einen Kernbereich. Er enthält z. B. keine Bestimmungen zur Anzeige- und Nachweispflicht, zur Fortsetzungserkrankung und zum Forderungsübergang.

2. Entstehen des Anspruchs

Im Gegensatz zu § 3 Abs. 3 EntgFG, wonach ein Anspruch auf Krankenbezüge erst nach einer vierwöchigen Wartefrist gegeben ist, entsteht dieser gem. § 22 TV-L bereits mit dem rechtlichen Beginn des Arbeitsverhältnisses, d.h. in der Regel mit dem ersten Tag der Beschäftigung. 

3. Voraussetzung für die Zahlung von Krankenentgelt

Voraussetzung ist das Vorliegen einer von der/dem Beschäftigten nicht verschuldeten Arbeitsunfähigkeit, d.h. dass sie/er die ihr/ihm vertragsgemäß obliegende Arbeit infolge Krankheit nicht erfüllen oder ihr/ihm diese nicht zugemutet werden kann. Die zur Gewährung von Krankenentgelt führenden Gründe für die Arbeitsunfähigkeit sind:

· Krankheit und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation (§ 22 TV-L)

· nicht rechtswidrige Sterilisation und nicht rechtswidriger oder nicht strafbarer Schwangerschaftsabbruch (§ 3 Abs. 2 EntgFG).

4. Zahlungszeitraum des Krankenentgelts

Die/der Beschäftigte erhält gem. § 22 Abs. 1 TV-L bei jeder auf einer neuen Krankheit beruhenden Arbeitsunfähigkeit Krankenentgelt bis zur Dauer von sechs Wochen. Danach beginnen die Leistungen der Krankenkasse.

Tritt während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere neue Krankheit hinzu oder wird eine Krankheit ohne eine zwischenzeitliche Arbeitsfähigkeit durch eine andere abgelöst, so liegt eine Erkrankung vor. Es verbleibt beim ursprünglichen Anspruch auf Krankenentgelt.

Bei einer Fortsetzungserkrankung gelten die einzelnen Zeiten der Arbeitsunfähigkeit insgesamt als eine Erkrankung. Es besteht daher auch nur einmal Anspruch auf Krankenbezüge. Der TV-L enthält im Gegensatz zum BAT keine Regelung zur Fortsetzungserkrankung. Somit gilt unmittelbar § 3 Abs. 1 EntgFG: Es wird differenziert zwischen einer 6-Monats-Unterbrechung und einer 12-Monats-Rahmenfrist.

Liegen 6 Monate zwischen zwei Arbeitsunfähigkeitszeiträumen, so entsteht der Anspruch auf Krankenentgelt neu. Selbst wenn zwischen den verschiedenen Phasen der Arbeitsunfähigkeit keine 6 Monate liegen, entsteht ein erneuter Anspruch der/des Beschäftigten auf Krankenentgelt, wenn seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der Fortsetzungserkrankung 12 Monate vergangen sind und die/der Beschäftigte nunmehr erneut an der Fortsetzungserkrankung erkrankt.

5. Krankengeldzuschuss

Nach Ablauf von 6 Wochen entfällt der Anspruch auf Krankenentgelt. An dessen Stelle tritt ein Anspruch auf Krankengeldzuschuss gem. § 22 Abs. 2 und 3 TV-L.

Kein Anspruch auf Krankengeldzuschuss besteht

· während des ersten Jahres der Beschäftigungszeit (Ausnahme: Die/der Beschäftigte vollendet im Laufe der Arbeitsunfähigkeit eine Beschäftigungszeit gem. § 34 Abs. 3 TV-L von mehr als einem Jahr - § 22 Abs. 3 S. 2 TV-L),

· bei Bezug einer Altersrente oder einer Rente wegen Erwerbsminderung (§ 22 Abs. 4 S. 2 TV-L),

· bei Bezug von Leistungen einer sonstigen Versorgungseinrichtung, die nicht allein aus Mitteln der/des Beschäftigten finanziert ist (§ 22 Abs. 4 S. 2 TV-L),

· bei Vorliegen einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs.

Im letzten Fall beruht der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zu 6 Wochen unmittelbar auf § 3 Abs. 2 EntgFG. Eine Gleichstellung hinsichtlich des Anspruchs auf Krankengeldzuschuss ist wegen Fehlens einer entsprechenden Vorschrift in § 22 Abs. 1 TV-L nicht vorgesehen.

6. Dauer des Anspruchs auf Krankengeldzuschuss

Krankengeldzuschuss erhält die/der Beschäftigte, die/der eine Beschäftigungszeit gem. § 34 Abs. 3 TV-L zurückgelegt hat

· von mehr als einem Jahr, längstens bis zum Ende der 13. Woche,

· von mehr als 3 Jahren, längstens bis zum Ende der 39. Woche

seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Somit sind die ersten 6 Wochen, in denen die/der Beschäftigte Krankenentgelt erhält, in den Bezugszeitraum mit einzurechnen.

7. Höchstgrenzen der Bezugsdauer des Krankengeldzuschusses

Im Gegensatz zum BAT sieht § 22 TV-L keine absolute Höchstgrenze für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers innerhalb eines Kalenderjahres vor. Vielmehr besteht der Anspruch bei jeder neuen Erkrankung in voller Höhe. Die jeweilige Höchstdauer des Zuschusses bezieht sich auf „dieselbe“ Erkrankung. Daher ist es im Gegensatz zum BAT unerheblich, ob die Arbeitsunfähigkeit über das Jahresende andauert oder die/der Beschäftigte erst im neuen Kalenderjahr nach dem Ende einer Krankheit einen Rückfall erleidet.

8. Übergangs- und Besitzstandsregelungen

Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis vor dem 01.07.1994 begonnen hat und nach dem 31.10.2006 fortbesteht, haben den ihnen bisher gem. § 71 BAT zustehenden Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zum Ende der 26. Woche seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit nur noch dann
· wenn sie in der privaten Krankenversicherung versichert sind

· oder – insoweit auf Antrag – wenn sie freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und dort am 19.05.2006 aufgrund individueller Vereinbarungen einen Anspruch auf Krankengeld erst ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten. Der Antrag ist von der/dem freiwillig Versicherten bis zum 31.12.2006 zu stellen.

Soweit künftig noch ein Entgeltfortzahlungsanspruch von 26 Wochen besteht, ist ein Anspruch auf Krankengeldzuschuss nicht gegeben.

Für die übrigen, bisher unter § 71 BAT fallenden Beschäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, besteht jetzt nach § 22 TV-L ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung längstens bis zum Ende der 6. Woche. Zum Ausgleich für den Wegfall der Entgeltfortzahlung ab der 7. Woche wird diesem Personenkreis jedoch ein höherer Krankengeldzuschuss gem. § 13 TVÜ gezahlt als denjenigen Beschäftigten, die bisher nicht unter den § 71 BAT fielen, sondern unter § 37 BAT.

Eine besondere Besitzstandswahrung enthält § 13 Abs. 2 TVÜ für Fälle, in denen Beschäftigte schon vor dem 01.11.2006 arbeitsunfähig waren und diese Arbeitsunfähigkeit über diese Datum hinaus fortbesteht. Sie erhalten für die bestehende Arbeitsunfähigkeit die Entgeltfortzahlung bis zur 26. Woche. Danach entsteht allerdings kein Anspruch auf Krankengeldzuschuss, auch nicht bis zum Ablauf der 39. Woche. Tritt nach dem 01.11.2006 Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden diese Zeiten auf die Fristen nach § 22 Abs. 3 TV-L angerechnet. Dadurch verkürzen sich die Bezugsfristen für den Krankengeldzuschuss entsprechend.

Aufgrund der Protokollerklärung zu § 13 TVÜ bleibt ein bisher noch bestehender Anspruch auf Beihilfe erhalten. Änderungen der Beihilfevorschriften für entsprechende Beamtinnen und Beamte des Arbeitgebers finden auch auf die übergeleiteten Beschäftigten Anwendung.

Mit Wegfall des § 71 BAT sind auch die günstigeren Regelungen hinsichtlich der Fortsetzungserkrankung ersatzlos entfallen.

10. Überzahlte Krankengeldzuschüsse und Forderungsübergang

Überzahlte Krankengeldzuschüsse und sonstige überzahlte Bezüge gelten gem. § 22 Abs. 4 Satz 3 TV-L als Vorschüsse auf die zustehenden Leistungen von Rentenversicherungsträgern oder auf eine vergleichbare Leistung aus sonstigen Versorgungseinrichtungen, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. Sowohl diese Bestimmung als auch der Forderungsübergang entspricht der bisherigen Regelung des § 37 Abs. 7 BAT.

11. Anspruchsübergang bei Dritthaftung

Im Gegensatz zum BAT in § 38 enthält der TV-L keine Vorschriften zu einem eigenständigen Forderungsübergang. Daher gilt hier die gesetzliche Regelung des § 6 EntgFG.  Dies bedeutet:

Kann die/der Beschäftigte von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Vorschriften Schadenersatz wegen Verdienstausfalls verlangen, so geht dieser Anspruch mit der Entgeltfortzahlung grundsätzlich auf den Arbeitgeber über.  (Ausnahme: Schädigung unter Familienangehörigen, die mit der/dem Beschäftigten in häuslicher Gemeinschaft leben). Der Übergang bewirkt, dass nicht mehr die/der Beschäftigte, sondern der Arbeitgeber Anspruchsinhaber ist und den Schadenersatz gegenüber dem Schädiger geltend machen kann.

Der Anspruchsübergang findet nur insoweit statt, wie der Arbeitgeber auf der Grundlage des Entgeltfortzahlungsgesetzes (§ 4) Arbeitsentgelt fortgezahlt hat. Zu berücksichtigen sind:

· das Bruttogehalt,

· Entgelt für eventuelle Freistellungstage,

· Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung,

· Beiträge zur VBL oder zu anderen vergleichbaren Versorgungseinrichtungen.

Darüber hinausgehende Leistungen, wie z.B.

· Krankengeldzuschuss gem. § 22 TV-L,

· anteilige Jahressonderzahlung,

· Beihilfen, Sterbegeld

werden vom Anspruchsübergang nicht erfasst. Der Arbeitgeber kann sich solche Leistungen aber nach den allgemeinen zivilrechtlichen Regeln abtreten lassen.

Die Beschäftigten treffen beim Forderungsübergang Mitwirkungspflichten (§ 6 Abs. 2 EntgFG). So haben sie die zur Geltendmachung des Schadenersatzanspruchs erforderlichen Angaben dem Arbeitgeber unverzüglich zu machen. Hierzu gehören Schadenshergang, Schädiger, Zeugen, Urkunden etc. Verletzen die Beschäftigten diese Pflicht, so berechtigt dies den Arbeitgeber zur Leistungsverweigerung (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 EntgFG). Auch dürfen die Beschäftigten den Forderungsübergang nicht dadurch verhindern, dass sie mit der Versicherung des Schädigers einen Abfindungsvertrag schließen.
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